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Liebe Mandantschaft, 
sehr geehrte Damen und Herren, 

mit dieser Ausgabe des Gentechnik  News-
letter informieren wir Sie über ein aktuelles 
Urteil des Verwaltungsgerichts Augsburg 
über die Klage eines Imkers auf Schutz vor 
dem Eintrag von MON 810-Pollen in seinen 
Honig. Weiter berichten wir über ein wett-
bewerbsrechtliches Verfahren wegen Verun-
reinigungen eines Lebensmittels mit GVO 
sowie über aktuelle Änderungen des EG-
Gentechnikrechts. Die beiden Gerichtsver-
fahren zeigen die besondere Empfindlichkeit 
der Lebensmittelwirtschaft durch unbeab-
sichtigte Einträge von GVO. 

Wenn Sie Interesse an dem Bezug weiterer 
[GGSC]-Newsletter haben, senden Sie uns 
bitte eine E-Mail an Berlin@GGSC.de oder 
nutzen Sie im Internet das Newsletter-
Archiv unter www.ggsc.de/service. 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihr [GGSC]-Anwaltsteam 

Übersicht 

• VG Augsburg zu MON 810 

• GVO und Wettbewerbsrecht 

• Änderungen des EG-Gentechnikrechts 

• Inkrafttreten der Neuregelung „ohne 
Gentechnik“ 

• [GGSC] auf Veranstaltungen 

 

[VG AUGSBURG ZU MON 810] 

Das VG Augsburg hat am 30.05.2008 festge-
stellt, dass Honig, der auch nur in geringsten 
Mengen Bestandteile von Pollen des Maises 
MON 810 enthält, nicht verkehrsfähig ist. 

Davon ging auch der klagende Imker aus, 
der von [GGSC] vertreten wird. Deswegen 
hat er Schutzmaßnahmen verlangt. Diese 
hat das Gericht abgelehnt, weil es dem Im-
ker zuzumuten sei, dem MON 810-Anbau 
auszuweichen. Stattdessen könne er Aus-
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gleich für den ihm entstehenden Mehrauf-
wand (Ausweichstandort, Analysekosten) 
verlangen.  

Das Urteil des VG Augsburg ist die erste 
Hauptsacheentscheidung nach einigen Eil-
entscheidungen im Jahr 2007 (vgl. GGSC-
Gentechnik-Newsletter Februar 2008 und 
Mai 2007). Bemerkenswert ist Folgendes: 

Honig mit MON 810-Pollen: unverkäufliches 

„genetisch verändertes Lebensmittel“ 

Das Verwaltungsgericht Augsburg hat in 
seinem Urteil vom 30.05.2008 erneut fest-
gestellt, dass Honig mit Pollen des Maises 
MON 810 ein nicht verkehrsfähiges „gene-
tisch verändertes Lebensmittel“ im Sinne der 
EG-Verordnung Nr. 1829/2003 über gene-
tisch veränderte Lebens- und Futtermittel 
ist. Damit bestätigt das Gericht unsere 
Rechtsauffassung. 

Die Zulassung für MON 810 aus dem Jahr 
1998 erstreckt sich nur auf die Verwendung 
als Futtermittel und auf bestimmte verar-
beitete Mais-Lebensmittel (z.B. Maisöl, 
Maisgries). Alle anderen Lebensmittel, in die 
Bestandteile der Pflanze (z.B. der Pollen) ge-
langen, sind von der Zulassung nicht erfasst. 
Nach der EG-Verordnung Nr. 1829/2003, an 
die alle Lebensmittelerzeuger unmittelbar 
gebunden sind, dürfen jedoch nur Lebens-
mittel mit Bestandteilen genetisch verän-
derten Materials in Verkehr gebracht wer-

den, die über eine entsprechende Zulassung 
verfügen. Ein Verstoß gegen dieses Inver-
kehrbringensverbot ist eine Straftat. 

Für die rechtliche Beurteilung von Honig mit 
MON 810-Pollen ist es nach Auffassung des 
Gerichts ohne Belang, ob der Pollen noch ein 
(genetisch veränderter) Organismus ist, ob 
er sich also vermehren oder genetisch ver-
ändertes Material übertragen kann. Unter 
das Zulassungsregime der Verordnung fallen 
nämlich nicht nur Lebensmittel, die aus GVO 
bestehen oder diese enthalten, sondern 
auch Lebensmittel, die „aus GVO herge-
stellt“ sind. Dies sind z.B. verarbeitete Le-
bensmittel, in denen nicht mehr vermeh-
rungsfähiges genetisch verändertes Material 
vorhanden ist. Honig mit MON 810-Pollen 
gehört jedenfalls nicht zu den zugelassenen 
genetisch veränderten Lebensmitteln. 

Das Gericht bestätigt erneut die auch in ver-
gleichbaren Fällen praktizierte „Null Tole-
ranz“-Schwelle für GVO, die nicht für den 
jeweiligen Verwendungszweck zugelassen 
sind. Es lässt ausdrücklich nicht den Einwand 
gelten, der Anteil genetisch veränderten Pol-
lens im Honig sei äußerst gering. Irrelevant 
ist in diesem Zusammenhang auch die so 
genannte „Kennzeichnungsschwelle“ von 
0,9 %: Ein Lebensmittel mit genetisch verän-
dertem Material, die als solches nicht zuge-
lassen ist, darf überhaupt nicht in Verkehr 
gebracht werden, auch nicht mit Kennzeich-
nung. 
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Richtigerweise erteilt das Gericht auch Ver-
suchen eine Absage, Honig als „tierisches Er-
zeugnis“ rechtlich wie Milch, Fleisch und Eier 
einzustufen, das von Tieren stammt, die ge-
netisch verändertes Futter gefressen haben. 
Im Unterschied zu Honig enthalten diese tie-
rischen Erzeugnisse (nach derzeitigem Stand 
der Erkenntnis) keine Spuren des genetisch 
veränderten Materials mehr. 

Mit dem Anbau auf freiem Feld können die 
MON 810-Maispollen auf verschiedenen 
Wegen auch in andere Lebensmittel als Ho-
nig gelangen. Die durch die Zulassungslücke 
verursachten Probleme für Imker und ggf. 
andere Lebensmittelerzeuger werden übri-
gens aller Voraussicht nach auf Dauer fort-
bestehen: Monsanto hat nach Auslaufen der 
Altzulassung für MON 810 eine Erneuerung 
beantragt, jedoch ohne Erweiterung auf Le-
bensmittel, in die unbeabsichtigt Pflanzen-
teile (z.B. Pollen) gelangen. 

Kein Schutzanspruch des Imkers 

Dennoch muss der Imker einen benachbar-
ten Anbau dulden und selbst Ausweich-
standorte suchen. Das VG Augsburg betont, 
dass dies das Ergebnis einer Abwägung aller 
Umstände des konkreten Einzelfalls sei. Die 
Vorsorgepflichten sowie die Regeln der gu-
ten fachlichen Praxis nach § 16 b GenTG 
dienen nach Auffassung des Gerichts auch 
dem Schutz der Imker. Da jedoch weder im 
Gesetz, noch in der Gentechnik-

Pflanzenerzeugungsverordnung spezielle 
Regelungen getroffen wurden, ist eine Ab-
wägung im Einzelfall erforderlich, ob dem 
Anbauer Schutzvorkehrungen zugemutet 
werden könnten.  

Bei dem vom Gericht angelegten Maßstab 
ist allerdings nicht ersichtlich, unter welchen 
Umständen diese Abwägung zu Gunsten ei-
nes Imkers ausfallen könnte. Im vorliegen-
den Falle handelte es sich um einen eigent-
lich ortsgebunden wirtschaftenden Imker 
(Bienenhaus). In seinem im vorausgegange-
nen Eilverfahren gefällten Beschluss vom 
07.05.2007 hat das Gericht noch zu Recht 
betont, dass den Anbauer eine gesteigerte 
Vorsorgepflicht treffe, wenn er GVO anbaue, 
die nur eingeschränkt als Lebensmittel zuge-
lassen sind. Darauf geht das VG jetzt gar 
nicht mehr ein.  

Die besondere Schadensträchtigkeit des An-
baus von GVO mit einer derart beschränkten 
Zulassung soll also nach Auffassung des Ge-
richts nicht in den Risiko- und Verantwor-
tungsbereich des Inverkehrbringers (Mon-
santo) und des Anbauers fallen. Hat diese 
Gerichtsentscheidung Bestand, so müssen 
vielmehr die Imker und ggf. andere betrof-
fene Lebensmittelerzeuger (z. B. Speise-
maisanbauer) selbst dafür sorgen, dass jegli-
cher Eintrag von MON 810-Pollen in ihre Er-
zeugnisse sicher ausgeschlossen ist. Dies ist 
mit erheblichem Aufwand und Kosten ver-
bunden. 
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Entschädigungs- und Ausgleichsansprüche 

des Imkers 

Ob und inwieweit Entschädigungsansprüche 
bestehen, konnte das VG Augsburg nicht 
entscheiden; hierfür sind die Zivilgerichte 
zuständig. Das VG geht aber in den Urteils-
gründen davon aus, dass der Imker den 
Mehraufwand für die zeitweise Verlagerung 
seiner Bienenvölker sowie Analysekosten 
dem Anbauer von MON 810 in Rechnung 
stellen könne. Die Voraussetzung für einen 
solchen Anspruch, dass nämlich der Imker 
wesentlich beeinträchtigt ist, hat es immer-
hin festgestellt. Allerdings unter der ein-
schränkenden Bedingung, dass MON 810-
Pollen im Honig des Imkers nachweisbar 
sind.  

Es wird jetzt genau zu analysieren sein, un-
ter welchen Voraussetzungen ein betroffe-
ner Imker von dem MON 810-Anbauer Er-
satz von Schäden und Kostenerstattung für 
Aufwendungen verlangen kann, insbeson-
dere:  

 Verlust und Vernichtung von Honig und 
anderen Imkereiprodukten; 

 Beeinträchtigung der Nutzung von 
Grundstücken und Einrichtungen für die 
Bienenhaltung und Honigproduktion; 

 Kosten für die Beseitigung von Beein-
trächtigungen (Reinigung) und für den 
„Umzug“ während der Maisblüte; 

 Analysekosten (Analysekosten von über 
200,00 € je Analyse stehen einem Wa-
renwert von ca. 8,00 € je Kilogramm 
Honig gegenüber). 

Bewertung und Aussichten 

Ursache für die Einstufung von Honig mit 
MON 810-Pollen als unverkäufliches „gene-
tisch verändertes Lebensmittel“ ist die Zu-
lassungslücke von MON 810. Solche Erzeug-
nisse, die auf freiem Feld angebaut werden 
und auf verschiedenen Wegen in die Le-
bensmittelkette gelangen können, aber hier-
für nicht die erforderliche Zulassung haben, 
sind eigentlich nicht koexistenzfähig. Wur-
den sie gleichwohl zum Inverkehrbringen 
und zum Anbau zugelassen, so müssen die 
damit verbundenen Risiken vom Anbauer 
minimiert werden. Dieser muss u. E. die nö-
tige Vorsorge treffen, dass der Eintrag von 
MON 810-Pollen in Imkereierzeugnisse aus-
geschlossen ist. Die zuständigen Behörden 
der Länder müssen diese Pflichten u. E. auch 
durchsetzen. Deshalb können wir dem Ge-
richt nicht folgen, wenn es trotz der Beein-
trächtigung des Imkers einen Anspruch auf 
Schutz vor solchen Beeinträchtigungen ab-
lehnt. 
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Zugleich ist mit den Urteil klar, dass der An-
bau von MON 810 mit dem Risiko verbun-
den ist, dass betroffene Imker (und andere 
betroffene Lebensmittelerzeuger) Schäden 
und Mehraufwand geltend machen. Dies be-
trifft nicht nur die Schadensfolgen des un-
mittelbaren Eintrags von MON 810-Pollenin 
Lebensmittel. Zum anderen betrifft es die 
Kosten für Maßnahmen, die der betroffene 
Erzeuger selbst zum Schutz seiner Produkte 
treffen muss.  

Das Urteil des VG Augsburg ist nicht rechts-
kräftig. Es kann durchaus sein, dass die 
nächste Instanz (VGH München) und ggf. 
das Bundesverwaltungsgericht die Dinge 
anders sehen.  

[GGSC] prüft nun in Abstimmung mit dem 
klagenden Imker und dem Unterstützer-
bündnis, ob Berufung eingelegt wird und ob 
Entschädigungsansprüche geltend gemacht 
werden könne.  

Das Urteil des VG Augsburg stellen wir auf 
der [GGSC]-Homepage unter der Rubrik 
„Service/Newsletter Archiv/Gentechnik-
Newsletter“ bereit. Informationen der Klä-
gerinitiative Mellifera e.V. sind auf 
www.bienen-gentechnik.de veröffentlicht. 
Rückfragen bei [GGSC] bitte an Rechtsan-
walt Dr. Achim Willand oder Rechtsanwalt 
Dr. Georg Buchholz. 

[GVO UND WETTBEWERBSRECHT] 

Anfang 2008 kam es – soweit bekannt – 
erstmals zu einem wettbewerbsrechtlichen 
Rechtsstreit zwischen zwei Lebensmittelun-
ternehmern um die Verkehrsfähigkeit und 
Kennzeichnungspflicht von mit GVO verun-
reinigten Lebensmitteln: 

Ein Popcornmaishändler hat mit Hilfe eines 
quantitativen 35 S-Promotor-Screenings 
festgestellt, dass der Popcornmais seines 
Konkurrenten genetisch verändertes Mate-
rial enthält. Popcornmais besteht aus rohen 
Hartmaiskörnern, die vorwiegend in Nord- 
und Südamerika angebaut werden. Auf 
Grund des Screening-Ergebnisses hat der 
Händler gegen seinen Konkurrenten vor 
dem LG München I eine einstweilige Verfü-
gung erwirkt, der zufolge dem Konkurrenten 
unter Androhung eines Ordnungsgeldes 
verboten wurde, den Popcornmais mit An-
teilen von mehr als 0,5 % in Verkehr zu brin-
gen und das Produkt zu kennzeichnen, so-
weit der Anteil der GVO den Schwellenwert 
von 0,9 % überschreitet (Verfügung vom 
17.01.2008, Az.: 9 HK O 804/08). 

Vertreten durch [GGSC] konnte der beklagte 
Konkurrent im Widerspruchsverfahren errei-
chen, dass das LG München I diese Verfü-
gung aufgehoben hat (Urteil vom 
22.04.2008). 
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Zum Verfahren 

Bemerkenswert war zunächst, dass die Ver-
fahrensbeteiligten zunächst sowohl in recht-
licher als auch in tatsächlicher Hinsicht 
Schwierigkeiten mit der Anwendung des 
Gentechnikrechts hatten. 

So wurde auch in der gerichtlichen Verfü-
gung fälschlicherweise das GenTG statt der 
einschlägigen EG-Verordnung 1829/2003 
angewandt. Eine Inverkehrbringensgeneh-
migung wurde für den konkreten Popcorn-
mais des Konkurrenten (und nicht nur abs-
trakt für Lebensmittel mit einem bestimm-
ten GVO) verlangt. Der Schwellenwert von 
0,5 %, der nur übergangsweise für bestimm-
te positiv bewertete, aber letztlich nicht zu-
gelassene GVO galt, wurde als allgemeiner 
Schwellenwert für nicht zugelassenes Mate-
rial angesehen. 

Ein grundlegendes Missverständnis bestand 
ferner darin, dass der Kläger und anfänglich 
auch das Gericht davon ausgingen, dass mit 
einem 35 S-Promotor-Screening ein ausrei-
chender Nachweis für das unzulässige Vor-
handensein von GVO sowie für die Über-
schreitung der Kennzeichnungsschwelle er-
bracht sei. 

Zum Sachverhalt 

Während der Kläger seinen Antrag ausschließ-
lich auf das besagte Screening stützte, hatte  

der Beklagte sein Produkt näher untersucht: Es 
stellte sich heraus, dass der Popcornmais keine 
genetisch veränderte Mais-DNA enthielt. 
Nachgewiesen wurde Roundup-Ready-Soja, 
dessen Inverkehrbringen in Europa auf Grund 
der Übergangsregelung der EG-Verordnung 
1829/2003 noch zulässig ist. Es handelte sich 
um Verschleppungen von Sojastaub, die ver-
mutlich während der Lagerung und Verpa-
ckung des Maises im Herkunftsland eingetra-
gen wurden. 

Bemerkenswert war insoweit, dass auch der 
Kläger seinen Mais aus derselben Quelle be-
zog. Der Beklagte konnte auch im Mais des 
Klägers entsprechende Verunreinigungen 
nachweisen. 

Bewertung der Verunreinigung 

Zentrale Rechtsfrage war, ob Verschleppun-
gen mit gv-Material in botanischen Verun-
reinigungen (hier: unerwünschter Soja-
staub) überhaupt kennzeichnungspflichtig 
sind. Immerhin wäre es verwirrend, wenn 
der Händler ein reines Maisprodukt mit dem 
Hinweis auf genetisch veränderte Sojaboh-
nen kennzeichnen müsste, obwohl das Pro-
dukt überhaupt keine Sojabohnen enthalten 
soll und der Anteil einer Verunreinigung mit 
Sojastaub sehr gering und wohl kaum quan-
tifizierbar ist. 

In der mündlichen Verhandlung zeigte das 
Gericht die Tendenz, die Verschleppungen 
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ebenso zu behandeln, wie Verschleppungen 
in Zutaten. 

In der Urteilsbegründung stützte sich das 
Gericht jedoch allein darauf, dass der Kläger 
einen Gesetzesverstoß nicht hinreichend 
glaubhaft gemacht hat. Das quantitative 
Screening genügte nicht für den Nachweis 
einer Überschreitung der Kennzeichnungs-
schwelle. Außerdem sei die einzige vom Klä-
ger entnommene Probe für die künftig vom 
Beklagten in den Verkehr gebrachten Pro-
dukte nicht repräsentativ. 

Zur eigentlichen Rechtsfrage hat es sich gar 
nicht mehr geäußert. 

Fazit 

Aus Sicht von [GGSC] bestätigt das Verfah-
ren die erhebliche Verwundbarkeit der Le-
bensmittelunternehmer durch Verunreini-
gungen mit GVO. Diese Verwundbarkeit be-
steht nicht nur gegenüber den Aufsichtsbe-
hörden, sondern bietet auch Angriffsflächen 
für Konkurrenten. 

Rückfragen bei [GGSC] bitte an Rechtsan-
walt Dr. Georg Buchholz. 

[ÄNDERUNGEN DES 
EG-GENTECHNIKRECHTS] 

Erstmals seit 2003 sind im März 2008 die 
Stammregelungen der EG-Verordnung 
1829/2003 über genetisch veränderte Le-

bens- und Futtermittel und der Freiset-
zungsrichtlinie 2001/18/EG geändert wor-
den. Hintergrund ist die im Jahr 2006 erfolg-
te Änderung der allgemeinen Vorschriften 
über die Durchführung von Regelungsaus-
schussverfahren gemäß Beschluss 
1999/468/EG. 

Regelungsausschussverfahren 

Nach dieser Verfahrensvorschrift, auf die das 
Gentechnikrecht verweist, kann die Kom-
mission in einem vereinfachten Verfahren 
Durchführungsbestimmungen erlassen.  

Die Änderung von 2006 betraf ein neu ein-
geführtes Regelungsverfahren mit Kontrolle. 
In diesem Verfahren können ein Regelungs-
kontrollausschuss aus Vertretern der Mit-
gliedstaaten, das Parlament und/oder der 
Rat gegen von der Kommission vorgeschla-
gene Durchführungsbestimmungen ein Ve-
to einlegen, etwa wenn die Kommission die 
ihr zugesprochenen Befugnisse überschrei-
tet. Das Verfahren ähnelt damit dem natio-
nalen Verfahren zum Erlass von Rechtsver-
ordnungen, bei dem – je nach gesetzlicher 
Ermächtigung – die Zustimmung des Bun-
desrates und/oder des Bundestages erfor-
derlich ist. 

Zweck der Änderung ist es, die Übertragung 
von Rechtsetzungsaufgaben auf die Kom-
mission zu erleichtern, zugleich aber die Ein-
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flussmöglichkeiten der Mitgliedstaaten, des 
Parlaments und des Rates zu erhalten. 

Änderungen der VO 1829/2003 

Nach dem neuen Regelungsverfahren mit 
Kontrolle sollen gemäß der geänderten Re-
gelungen der EG-VO 1829/2003 ergänzende 
Bestimmungen dazu getroffen werden, ob 
ein bestimmtes Lebens- oder Futtermittel in 
den Geltungsbereich der Verordnung fällt. 
Insoweit wird eine bereits bestehende Er-
mächtigung geändert. 

Neu sind Ermächtigungen zur Konkretisie-
rung der Kennzeichnungspflichten. Sie 
betreffen einerseits die von den Unterneh-
men zu erbringenden Nachweise, dass Ver-
schleppungen mit einem Anteil von unter 
0,9 % zufällig oder technisch nicht zu ver-
meiden sind. Zum anderen wird die Kom-
mission ermächtigt, die Kennzeichnungsan-
forderungen zu konkretisieren. 

Änderungen der Freisetzungsrichtlinie 

In entsprechender Weise soll die Anpassung 
der Anhänge der Freisetzungsrichtlinie an 
den technischen Fortschritt künftig im Rege-
lungsverfahren mit Kontrolle erfolgen. Ent-
sprechendes gilt für die Festlegung von 
Kennzeichnungsschwellen, soweit bisher 
keine Schwellenwerte existieren (z. B. für 
Saatgut) oder soweit niedrigere als der all-

gemeine Schwellenwert von 0,9 % festgelegt 
werden sollen. 

Bewertung 

Es bleibt abzuwarten, ob es gelingen wird, 
entsprechende Durchführungsmaßnahmen 
zu erlassen. 

Aus Sicht der Lebensmittelwirtschaft sind 
nähere Konkretisierungen dringend erfor-
derlich. Wie das oben dargestellte Beispiel 
des mit gv-Soja verunreinigten Popcornmai-
ses bestätigt, herrscht einerseits erhebliche 
Unsicherheit über die Kennzeichnungs-
pflichten, andererseits sind in vielen impor-
tierten Produkten gv-Materialien enthalten 
und nachweisbar. Schließlich erlangt die 
Kennzeichnung von Futtermitteln erhebli-
che Marktrelevanz, sobald Lebensmittelher-
steller und Händler Produkte als „ohne Gen-
technik“ ausloben wollen. 

Im Anwendungsbereich der Freisetzungs-
richtlinie könnte mit Hilfe des neuen Verfah-
rens nach langjährigen Auseinandersetzun-
gen – auch über das richtige Verfahren – 
Rechtssicherheit durch einen Kennzeich-
nungsschwellenwert für Saatgut geschaffen 
werden. Ferner kann die erleichterte Anpas-
sung der Anhänge der Richtlinie die Ergän-
zung der Anforderungen an das vielfach kri-
tisierte Zulassungsverfahren erleichtern. 
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Rückfragen bei [GGSC] bitte an Rechtsan-
wälte Dr. Achim Willand oder Rechtsanwalt 
Dr. Georg Buchholz. 

[INKRAFTTRETEN DER NEUREGE-
LUNG „OHNE GENTECHNIK“] 

Die Neuregelung der Anforderungen an die 
Kennzeichnung von Lebensmitteln „ohne 
Gentechnik“ sind am 01.05.2008 in Kraft ge-
treten – so eine Bekanntmachung des Bun-
desministeriums für Ernährung, Landwirt-
schaft und Verbraucherschutz (BMELV) im 
Bundesgesetzblatt vom 30.05.2008. 

Der Zeitpunkt des Inkrafttretens der Neure-
gelung war zunächst unklar, weil die gesetz-
liche Neuregelung auf Fristen eines Notifi-
zierungsverfahrens bei der EG-Kommission 
verweist. Diese Fristen wären durch begrün-
dete Stellungnahmen der Kommission oder 
anderer Mitgliedstaaten verlängert worden. 
Tatsächlich gab es Äußerungen, deren 
Rechtswirkung aber zunächst unklar blieb. 
Nach Einschätzung des BMELV war das Ge-
setz jedoch in Kraft getreten. 

Nach der Neuregelung steht die Verwen-
dung von mit oder aus GVO hergestellten 
Tierarzneimitteln einer Kennzeichnung von 
tierischen Lebensmitteln „ohne Gentechnik“ 
künftig nicht mehr entgegen. Klargestellt ist 
ferner, dass auch Verunreinigungen in Fut-
termitteln unerheblich sind, solange das 

Futtermittel nicht als gv-Futtermittel ge-
kennzeichnet werden muss. Einzelheiten 
hierzu finden Sie im [GGSC]-Gentechnik-
Newsletter Februar 2008. 

Rückfragen bei [GGSC] bitte an Rechtsan-
walt Dr. Achim Willand oder Rechtsanwalt 
Dr. Georg Buchholz. 

[GGSC AUF VERANSTALTUNGEN] 

VDI-Workshop „Monitoring der Wirkun-
gen gentechnisch veränderter Organis-
men“, 12.06.2008 in Düsseldorf 

Rechtsanwalt Dr. Georg Buchholz:  

„Standardisierung und Rechtssicherheit“ 

 


